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Tragende Gründe 
zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Änderung der Festzuschuss-Richtlinie (FZ-RL): 
Anpassung der Beträge nach § 57 Absatz 1 und Absatz 2 in 
den Abstaffelungen nach § 55 Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 sowie 
Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) zum 
1. Januar 2023 und Änderung der Beträge für 
zahntechnische Leistungen sowie der Festzuschüsse bei 
Leistungen, bei denen die BEL-Nr. 002 3 neben den BEL-Nrn. 
005 1, 005 2 und 005 3 hinterlegt ist 

Vom 15. Dezember 2022  

 

 

Inhalt 

1. Rechtsgrundlagen ................................................................................................... 2 

2. Eckpunkte der Entscheidung ................................................................................... 2 

3. Bürokratiekostenermittlung ................................................................................... 3 

4. Verfahrensablauf .................................................................................................... 3 

  



2 

1. Rechtsgrundlagen 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bestimmt nach § 56 Absatz 1 SGB V in Richtlinien 
die zahnmedizinischen Befunde, für die Festzuschüsse zum Zahnersatz nach § 55 SGB V 
gewährt werden und ordnet den Befunden zahnprothetische Regelversorgungen zu 
(„befundbezogenes Festzuschusssystem“). 

Gemäß § 56 Abs. 2 Satz 11 SGB V hat der G-BA Inhalt und Umfang der Regelversorgungen in 
geeigneten Zeitabständen zu überprüfen und an die zahnmedizinische Entwicklung 
anzupassen. Mit dem vorliegenden Beschluss berücksichtigt der G-BA die zwischen dem GKV-
SV und dem VDZI als Vertragspartner nach § 88 Abs. 1 Satz 1 SGB V mit Inkrafttreten zum 1. 
Januar 2023 beschlossene Änderung des bundeseinheitlichen Verzeichnisses der 
abrechnungsfähigen zahntechnischen Leistungen (BEL II) und die Änderung der 
bundeseinheitlichen Preise bei den BEL-Nrn. 005 1, 005 2 und 005 3. 

Gemäß § 56 Absatz 4 i.V.m. § 57 Absatz 1 und 2 SGB V passt der G-BA jährlich bis zum 30. 
November die Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge bei der Versorgung mit 
Zahnersatz (ZE) an die Ergebnisse der Verhandlungen über den zahnärztlichen ZE-Punktwert 
und die zahntechnischen Bundesmittelpreise an. 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

2.1 Anpassung der Höhe der Beträge für spezifische zahntechnische Leistungen 

In Umsetzung seiner Aufgabe nach § 56 Abs. 2 Satz 11 SGB V berücksichtigt der G-BA mit dem 
vorliegenden Beschluss die zwischen dem GKV-SV und dem VDZI als Vertragspartner nach § 88 
Abs. 1 Satz 1 SGB V mit Inkrafttreten zum 1. Januar 2023 vereinbarte Änderung des 
bundeseinheitlichen Verzeichnisses der abrechnungsfähigen zahntechnischen Leistungen 
(BEL II). Die Änderung betrifft die Abrechenbarkeit der BEL-Nr. 002 3 „Weitere Maßnahmen 
zur Modellherstellung – Verwendung von Kunststoff“. Diese Leistung konnte bisher auch für 
die Herstellung eines Kunststoffsockels bei der Modellherstellung (BEL-Nrn. 005 1, 005 2 und 
005 3) abgerechnet werden. Diese Möglichkeit der Abrechnung soll nunmehr entfallen. Nach 
der Änderung des BEL II kann die BEL-Nr. 002 3 nur noch bei einer Teleskopprothese für die 
Darstellung von im Mund verbleibenden individuellen Primärteilen oder zur besonderen 
Darstellung von Zahnfleischpartien abgerechnet werden. Es resultieren daraus geringere 
Abrechnungshäufigkeiten der BEL-Nr. 002 3. Dementsprechend passt der G-BA bei allen 
Befunden, bei denen die BEL-Nr. 002 3 neben den BEL-Nrn. 005 1, 005 2 und 005 3 hinterlegt 
ist, die relativen Häufigkeiten der Nr. 002 3 auf die Werte vor dem 01.04.2018 an.  

Die Vertragspartner nach § 88 Abs. 1 Satz 1 SGB V werden das dadurch freiwerdende 
Abrechnungsvolumen kostenneutral auf die BEL-Nrn. 005 1, 005 2 und 005 3 umschichten, 
indem sie die Bundesmittelpreise für die BEL-Nrn. 005 1, 005 2 und 005 3 beim Zahnersatz 
einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen erhöhen. 

Dementsprechend berücksichtigt der G-BA bei allen Leistungen, bei denen die BEL-Nrn. 002 3, 
005 1, 005 2 und 005 3 den Festzuschüssen hinterlegt sind, die Auswirkungen dieser Änderung 
des BEL-II im Hinblick auf die Berechnung der Beträge für zahntechnische Leistungen nach § 57 
Absatz 2 SGB V sowie die Berechnung der entsprechenden Festzuschüsse. Ausgangsbasis für 
diesen Berechnungsschritt sind der für das Jahr 2022 geltende Zahnersatzpunktwert und die 
für 2022 geltenden Bundesmittelpreise.  

In Anlage I werden die neuen Abrechnungshäufigkeiten bei der BEL-Nr. 002 3 bei den 
jeweiligen Befunden tabellarisch aufgelistet sowie die sich aufgrund der oben beschriebenen 
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Berechnungsmethode und aus den geänderten Bundesmittelpreisen bei den BEL-Nrn. 005 1, 
005 2 und 005 3 ergebenden Festzuschuss-Beträge (unter Berücksichtigung der Anpassungen 
gem. Nr. 2.2.) dargestellt. 

Insgesamt resultiert aus dem Beschluss des G-BA für die Gesamtheit der Versicherten 
Kostenneutralität. Weil sich bei den verschiedenen Befunden für Festzuschüsse die 
hinterlegten Häufigkeiten der genannten Leistungen unterscheiden, wirken sich die 
genannten Änderungen nicht gleichförmig auf alle Befunde für Festzuschüsse aus (Anlage II). 

Die Änderung der Richtlinie tritt zeitgleich mit der Änderung der Richtlinie über eine 
Anpassung der Beträge nach § 57 Absatz 1 und Absatz 2 SGB V für das Jahr 2023 zum 
01.01.2023 in Kraft. 

2.2 Anpassung der Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden Beträge 

Auf Grundlage der Ergebnisse der diesjährigen Verhandlungen nach § 57 Absatz 1 und 2 SGB V 
zwischen den jeweiligen Vertragspartnern Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) und Verband Deutscher 
Zahntechniker-Innungen (VDZI), hat der G-BA entsprechend des Gesetzesauftrags gemäß § 56 
Absatz 4 i.V.m. § 57 Absatz 1 und 2 SGB V die Höhe der auf die Regelversorgung entfallenden 
Beträge bei der Versorgung mit Zahnersatz mit Wirkung vom 1. Januar 2023 angepasst.  

Dabei wurden die zahnärztlichen Leistungen auf Basis des aufgrund der Anhebung des 
bundeseinheitlichen durchschnittlichen Punktwertes für Zahnersatz entsprechend der 
Vereinbarung zwischen der KZBV und dem GKV-Spitzenverband ab dem 1. Januar 2023 in 
Höhe von 1,0389 € (+ 3,45 % gegenüber 2022) angepasst.  

Die Berechnungen für die zahntechnischen Leistungen basieren auf der Vereinbarung der 
bundeseinheitlichen durchschnittlichen Preise zwischen dem VDZI und dem GKV-
Spitzenverband vom 14. November 2022 (Anpassung der BEL-II-Preise zum 1. Januar 2023 um 
+ 3,45 %). Die Kosten für das Verbrauchsmaterial Praxis und die Kosten für die 
Prothesenzähne wurden analog zu den Veränderungen der Preise der zahntechnischen 
Leistungen (+ 3,45 % gegenüber 2022) angepasst. 

3. Bürokratiekostenermittlung 

Aus dem Beschluss ergeben sich keine neuen Informationspflichten für Vertragszahnärztinnen 
und Vertragszahnärzte im Sinne der Anlage II zum 1. Kapitel der VerfO. 

4. Verfahrensablauf 

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2022 hat der GKV-Spitzenverband die Geschäftsstelle des G-
BA über die gemäß § 57 Absatz 2 SGB V zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem VDZI 
getroffene Vereinbarung zur Änderung der BEL-Nrn. 002 3, 005 1, 005 2 und 005 3 im 
bundeseinheitlichen Verzeichnisses der abrechnungsfähigen zahntechnischen Leistungen 
(BEL II) informiert (Anlage 3). 

Mit Schreiben vom 8. Dezember 2022 hat der VDZI die Geschäftsstelle des G-BA über die 
gemäß § 57 Absatz 2 SGB V zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem VDZI getroffenen 
Vereinbarungen informiert (Anlage 4).  

Mit Schreiben vom 8. Dezember 2022 hat die KZBV die Geschäftsstelle des G-BA über die 
gemäß § 57 Absatz 1 SGB V zwischen dem GKV-Spitzenverband und der KZBV getroffenen 
Vereinbarungen informiert (Anlage 5). Zudem teilte die KZBV die aus diesen Vereinbarungen 
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sowie die aus den Vereinbarungen zwischen GKV-Spitzenverband und VDZI resultierenden 
neuen Beträge gemäß § 57 Absatz 1 und Absatz 2 SGB V sowie die sich daraus ergebenden 
Abstaffelungen der Höhe der Festzuschüsse gemäß § 55 Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 sowie Absatz 
2 SGB V (ab 1. Januar 2023) mit. 

Im Wege einer schriftlichen Beschlussfassung gemäß § 9 GO hat der Unterausschuss 
Zahnärztliche Behandlung (UA ZÄ) am 28. November 2022 die Durchführung eines 
Stellungnahmeverfahrens gemäß § 91 Absatz 5 (BZÄK) und § 56 Absatz 3 SGB V SGB V (VDZI) 
beschlossen. Mit Schreiben vom 7. Dezember 2022 hat die BZÄK dem Beschlussvorhaben 
uneingeschränkt zugestimmt und auf eine Anhörung verzichtet. Mit Schreiben vom selben Tag 
hat der VDZI auf die Abgabe einer Stellungnahme sowie auf eine Anhörung unter der Prämisse 
einer Beschlussfassung in Entsprechung des vorgelegten Beschlussentwurfes verzichtet 
(Anlagen 6 und 7). 

 

Anlage 1: Berechnungstableaus der Festzuschüsse 2023, gültig ab 01.01.2023 mit 
Darstellung der hinterlegten bestehenden und gem. Nr. 2 1 bei BEL-Nr. 0023 
geänderten Abrechnungshäufigkeiten und angepassten BEL-Preise Nr. 0051-0053  

Anlage 2: Berücksichtigung der Auswirkungen der Änderungen bei den BEL-
Leistungspositionen 0023 und 0051-0053, Übersicht über die betroffenen FZ-
Befunde 

 
Datum Gremium Beratungsgegenstand/Verfahrensschritt 

28.11.2022 UA ZÄ Einleitung des Stellungnahmeverfahrens 

15.12.2022 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss 

TT.MM.JJJJ  Nichtbeanstandung des BMG 

TT.MM.JJJJ  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

01.01.2023  Inkrafttreten 

 

Berlin, den 15. Dezember 2022 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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Anlage 1 Berechnungstableaus der Festzuschüsse 2023, gültig ab 01.01.2023 mit Darstellung der 
hinterlegten bestehenden und gem. Nr. 2 1 bei BEL-Nr. 0023 geänderten Abrechnungshäufigkeiten und 
angepassten BEL-Preise Nr. 0051-0053  

Legende: 

Gelb: Geänderte Abrechnungshäufigkeiten 

Orange: Gem. Vereinbarung nach § 88 Abs. 1 Satz 1 SGB V geänderte BEL-Preise 
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Anlage 2 Berücksichtigung der Auswirkungen der Änderungen bei den BEL-Leistungspositionen 0023 und 
0051-0053, Übersicht über die betroffenen FZ-Befunde 
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Von:
An:
Cc:
Betreff:
Datum:
Anlagen:

Kleinebrinker, Dr. Michael
Hollstein, Dirk
 Änderungsvereinbarung VDZI BEL-Nrn. 002 3, 005 1 bis 005 3 
Dienstag, 6. Dezember 2022 17:58:41
2078_ÄV_BEL_BMP.pdf

Sehr geehrter Herr Hollstein,

beiliegend erhalten Sie die unterzeichnete Änderungsvereinbarung zwischen 
dem VDZI und dem GKV-SV über eine Anpassung der Erläuterungen zum 
Leistungsinhalt und zur Abrechnung bei den BEL-Nrn. 002 3, 005 1 bis 005 3.

Viele Grüße

Michael Kleinebrinker

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Kleinebrinker
Abteilung Ambulante Versorgung

GKV-Spitzenverband
Reinhardstr. 28
10117 Berlin

Tel.: 030 206288 – 2102
Fax: 030 206288 – 82102

www.gkv-spitzenverband.de

Anlage 3

mailto:Michael.Kleinebrinker@gkv-spitzenverband.de
mailto:dirk.hollstein@g-ba.de
http://www.gkv-spitzenverband.de/



(i' VERBAND 
DEUTSCHER 


• ZAHN• 


ECHNIKER 
VDZI INNUNGEN 


Spitzenverband Bundesmnungs 
,..rt,.,"'1 


Änderungsvereinbarung 


zum 


Bundeseinheitlichen Verzeichnis der abrechnungsfähigen Leistungen 


nach § 88 Abs. 1 SGB V: 


Änderung der BEL-Leistungsnummer 002 3 
und der BEL-Leistungsnummern 005 1, 005 2 und 005 3 


sowie Vereinbarung zur Änderung des Bundesmittelpreises 
der BEL-Leistungsnummern 005 1, 005 2 und 005 3 


Der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen 
(Bundesinnungsverband), 


Berlin 
- einerseits - 


und 


der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
(GKV-Spitzenverband), 


Berlin 
- andererseits - 


vereinbaren die folgenden Änderungen des Vertrags nach§ 88 Abs. 1 SGB V. 







Vereinbarung zur Änderung der BEL-Leistungsnummern 002 3, 005 1, 005 2 und 005 3 


I. Nr. 002 3 wird wie folgt gefasst: 


Leistungsinhalt 


Weitere Maßnahmen zur Modellherstellung 
- Verwendung von Kunststoff 


L-Nr. 


002 3 


Kurztext laut Anlage 2 


002 3 Verwendung von Kunststoff 


Erläuterung zum Leistungsinhalt 


Verwendung von Kunststoff zur Darstellung der im Mund verbliebenen individuellen Primärteile 
und/oder zur besonderen Darstellung der Zahnfleischpartien. 


Erläuterungen zur Abrechnung 


Die L-Nr. 002 3 ist zur Darstellung der im Mund verbliebenen individuellen Primärteile je aufgefülltem 
Sekundärteil abrechenbar. 
Die L-Nr. 002 3 ist für die Darstellung der Zahnfleischpartien je Front- und/oder Seitenzahngebiet, 
höchstens jedoch drei Mal je Modell a brechen bar. 
Die L-Nr. 002 3 ist für Kunststoffstümpfe nicht abrechenbar. 


II. Nr. 0051 wird wie folgt gefasst: 


Leistungsinhalt L-Nr. 


Modell zur Stumpfherstellung 
- Sägemodell 


0051 


Kurztext laut Anlage 2 


005 1 Sägemodell 


Erläuterung zum Leistungsinhalt 


Einphasig oder zweiphasig hergestelltes Sägemodell einschließlich Gips- oder Kunststoffsockel. 


Erläuterungen zur Abrechnung 


Keine. 
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Ill. Nr. 005 2 wird wie folgt gefasst: 


Leistungsinhalt 


Modell zur Stumpfherstellung 
- Einzelstumpfmodell 


L-Nr. 


005 2 


Kurztext laut Anlage 2 


005 2 Einzelstumpfmodell 


Erläuterung zum Leistungsinhalt 


Herstellung eines Einzelstumpfmodells einschließlich Gips- oder Kunststoffsockel. 


Erläuterungen zur Abrechnung 


Keine. 


IV. Nr. 005 3 wird wie folgt gefasst: 


Leistungsinhalt 


Modell zur Stumpfherstellung 
- Modell nach Überabdruck 


L-Nr. 


005 3 


Kurztext laut Anlage 2 


005 3 Modell nach Überabdruck 


Erläuterung zum Leistungsinhalt 


Herstellung eines Modells nach Überabdruck einschließlich Gips- oder Kunststoffsockel. 


Erläuterungen zur Abrechnung 


Keine. 
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V. Preisänderung bei den BEL-Nrn. 005 1, 005, 2 und 005 3 


Der für das Jahr 2022 geltende bundeseinheitliche Preis für die Leistungen 005 1, 005, 2 und 005 3 
erhöht sich für das Jahr 2022 von 10,93 Euro auf 16,07 Euro. 


VI. Hintergrund, Inkrafttreten 


Diese Vereinbarungen treten zeitgleich mit einem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Änderung der Festzuschuss-Richtlinie zur Anpassung der Beträge nach § 57 Absatz 1 und Absatz 2 in 
den Abstaffelungen nach § 55 Absatz 1 Sätze 2, 3 und 5 sowie Absatz 2 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch in Kraft, der die folgenden Sachverhalte regelt: 


1. Die Anpassung der relativen Häufigkeiten bei der L-Nr. 002 3 aufgrund der in dieser Vereinbarung bei 
der L-Nr. 002 3 vorgenommenen Änderungen zum Leistungsinhalt und den Erläuterungen zur 
Abrechnung. 


2. Die Realisierung der aus dieser Vereinbarung resultierenden kosten neutralen Einrechnung der 
Preisanteile der BEL-Nr. 002 3 in die BEL-L-Nrn. 005 1, 005 2, 005 3 in der Form, dass sich der für das Jahr 
2022 geltende bundeseinheitliche Preis bei den Leistungen 005 1, 005, 2 und 005 3 in Höhe von 10,93 
Euro auf 16,07 Euro erhöht. 


Die Vereinbarung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt behalten die bisherigen 
Vertragsgrundlagen nach § 88 Abs. 1 SGB V und § 57 Abs. 1 Satz 1 SGB V ihre Gültigkeit. 


Protokollnotiz zu VI. Nr. 2.: 


Sollten die bundeseinheitlichen Preise nach § 57 Abs. 2 SGB V für das Jahr 2023 vor dem 30.11.2022 
feststehen, werden diese Preise für die kosten neutrale Einrechnung der Preisanteile der BEL-Nr. 002 3 in 
die BEL-L-Nrn. 005 1, 005 2 und 005 3 herangezogen. 


Berlin;1 t/41 .2022 


------- _{l f?l_ --------------- 
Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen 


ruchen 


( 
L --------------------------------------·-------------- 


GKV-Spitzenverband 
Vorstand Stefanie Stoff-Ahnis 


:e:~:~d---:u:z:-;ahntechniker-lnn~-~:~-~ 


Klaus Bartsch, Vizepräsident 
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(i' VERBAND 
DEUTSCHER 

• ZAHN• 

ECHNIKER 
VDZI INNUNGEN 

Spitzenverband Bundesmnungs 
,..rt,.,"'1 

Änderungsvereinbarung 

zum 

Bundeseinheitlichen Verzeichnis der abrechnungsfähigen Leistungen 

nach § 88 Abs. 1 SGB V: 

Änderung der BEL-Leistungsnummer 002 3 
und der BEL-Leistungsnummern 005 1, 005 2 und 005 3 

sowie Vereinbarung zur Änderung des Bundesmittelpreises 
der BEL-Leistungsnummern 005 1, 005 2 und 005 3 

Der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen 
(Bundesinnungsverband), 

Berlin 
- einerseits - 

und 

der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
(GKV-Spitzenverband), 

Berlin 
- andererseits - 

vereinbaren die folgenden Änderungen des Vertrags nach§ 88 Abs. 1 SGB V. 



Vereinbarung zur Änderung der BEL-Leistungsnummern 002 3, 005 1, 005 2 und 005 3 

I. Nr. 002 3 wird wie folgt gefasst: 

Leistungsinhalt 

Weitere Maßnahmen zur Modellherstellung 
- Verwendung von Kunststoff 

L-Nr. 

002 3 

Kurztext laut Anlage 2 

002 3 Verwendung von Kunststoff 

Erläuterung zum Leistungsinhalt 

Verwendung von Kunststoff zur Darstellung der im Mund verbliebenen individuellen Primärteile 
und/oder zur besonderen Darstellung der Zahnfleischpartien. 

Erläuterungen zur Abrechnung 

Die L-Nr. 002 3 ist zur Darstellung der im Mund verbliebenen individuellen Primärteile je aufgefülltem 
Sekundärteil abrechenbar. 
Die L-Nr. 002 3 ist für die Darstellung der Zahnfleischpartien je Front- und/oder Seitenzahngebiet, 
höchstens jedoch drei Mal je Modell a brechen bar. 
Die L-Nr. 002 3 ist für Kunststoffstümpfe nicht abrechenbar. 

II. Nr. 0051 wird wie folgt gefasst: 

Leistungsinhalt L-Nr. 

Modell zur Stumpfherstellung 
- Sägemodell 

0051 

Kurztext laut Anlage 2 

005 1 Sägemodell 

Erläuterung zum Leistungsinhalt 

Einphasig oder zweiphasig hergestelltes Sägemodell einschließlich Gips- oder Kunststoffsockel. 

Erläuterungen zur Abrechnung 

Keine. 
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Ill. Nr. 005 2 wird wie folgt gefasst: 

Leistungsinhalt 

Modell zur Stumpfherstellung 
- Einzelstumpfmodell 

L-Nr. 

005 2 

Kurztext laut Anlage 2 

005 2 Einzelstumpfmodell 

Erläuterung zum Leistungsinhalt 

Herstellung eines Einzelstumpfmodells einschließlich Gips- oder Kunststoffsockel. 

Erläuterungen zur Abrechnung 

Keine. 

IV. Nr. 005 3 wird wie folgt gefasst: 

Leistungsinhalt 

Modell zur Stumpfherstellung 
- Modell nach Überabdruck 

L-Nr. 

005 3 

Kurztext laut Anlage 2 

005 3 Modell nach Überabdruck 

Erläuterung zum Leistungsinhalt 

Herstellung eines Modells nach Überabdruck einschließlich Gips- oder Kunststoffsockel. 

Erläuterungen zur Abrechnung 

Keine. 
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V. Preisänderung bei den BEL-Nrn. 005 1, 005, 2 und 005 3 

Der für das Jahr 2022 geltende bundeseinheitliche Preis für die Leistungen 005 1, 005, 2 und 005 3 
erhöht sich für das Jahr 2022 von 10,93 Euro auf 16,07 Euro. 

VI. Hintergrund, Inkrafttreten 

Diese Vereinbarungen treten zeitgleich mit einem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Änderung der Festzuschuss-Richtlinie zur Anpassung der Beträge nach § 57 Absatz 1 und Absatz 2 in 
den Abstaffelungen nach § 55 Absatz 1 Sätze 2, 3 und 5 sowie Absatz 2 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch in Kraft, der die folgenden Sachverhalte regelt: 

1. Die Anpassung der relativen Häufigkeiten bei der L-Nr. 002 3 aufgrund der in dieser Vereinbarung bei 
der L-Nr. 002 3 vorgenommenen Änderungen zum Leistungsinhalt und den Erläuterungen zur 
Abrechnung. 

2. Die Realisierung der aus dieser Vereinbarung resultierenden kosten neutralen Einrechnung der 
Preisanteile der BEL-Nr. 002 3 in die BEL-L-Nrn. 005 1, 005 2, 005 3 in der Form, dass sich der für das Jahr 
2022 geltende bundeseinheitliche Preis bei den Leistungen 005 1, 005, 2 und 005 3 in Höhe von 10,93 
Euro auf 16,07 Euro erhöht. 

Die Vereinbarung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt behalten die bisherigen 
Vertragsgrundlagen nach § 88 Abs. 1 SGB V und § 57 Abs. 1 Satz 1 SGB V ihre Gültigkeit. 

Protokollnotiz zu VI. Nr. 2.: 

Sollten die bundeseinheitlichen Preise nach § 57 Abs. 2 SGB V für das Jahr 2023 vor dem 30.11.2022 
feststehen, werden diese Preise für die kosten neutrale Einrechnung der Preisanteile der BEL-Nr. 002 3 in 
die BEL-L-Nrn. 005 1, 005 2 und 005 3 herangezogen. 

Berlin;1 t/41 .2022 

------- _{l f?l_ --------------- 
Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen 

ruchen 

( 
L --------------------------------------·-------------- 

GKV-Spitzenverband 
Vorstand Stefanie Stoff-Ahnis 

:e:~:~d---:u:z:-;ahntechniker-lnn~-~:~-~ 

Klaus Bartsch, Vizepräsident 
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VDZI 
Mohrenstraße 20/21 

10117 Berlin 

Telefon 030 8471087-0 
Telefax 030 8471087-29 

E-Mail info@vdzi.de
Web www.vdzi.de

U  n  s  e  r   Z  i  e  l :   Q  u  a  l  i  t  ä  t   u  n  d   Ä  s  t  h  e  t  i  k   a  u  s   M  e  i  s  t  e  r  h  a  n  d  
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Vereinbarung über die Vergütung der zahntechnischen Leistungen 

nach § 57 Abs. 2 SGB V für das Jahr 2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügt erhalten Sie im Anhang die Vereinbarung in Erfüllung der gesetzlichen 

Verpflichtungen nach § 57 Abs. 2 Satz 7 SGB V.  

Mit freundlichen Grüßen 

VERBAND DEUTSCHER ZAHNTECHNIKER-INNUNGEN 

Walter Winkler 

Generalsekretär 
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Von:
An:
Cc:
Betreff:
Datum:
Anlagen:

Christine Glitza
Hollstein, Dirk
 Vereinbarung zum ZE-Punktwert 2023
Donnerstag, 8. Dezember 2022 14:25:01
vereinb-ze-pw-2023-final-unterschr.pdf

 ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um eine externe E-Mail. Seien Sie achtsam beim Öffnen von Links und
Anhängen.
 Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie uns gern unter it@g-ba.de.

Sehr geehrter Herr Hollstein, 

anbei übersende ich Ihnen wie besprochen gem. § 57 Abs. 1 Satz 4 SGB V die zwischen KZBV und 
GKV-SV getroffene Vereinbarung nach § 57 Abs. 1 Satz 1 SGB V. Diese wurde am 30.11.2022 
unterzeichnet. 

Mit freundlichen Grüßen
i. A.
Christine Glitza
Stellv. Leiterin Abteilung Koord. G-BA

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Behrenstraße 42, 10117 Berlin

Tel.:   +4930  280 179-
Fax:   +4930  280 179-19
Mail:   
Web:  www.kzbv.de 
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Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Köln


- einerseits -
und


der GKV-Spitzenverband, K.d.ö.R., Berlin


- andererseits -


treffen zur Anpassung des Punktwertes nach 5 57 Abs. 1 SGB V bei Zahnersatz und Zahnkronen
für das Jahr 2023 die folgende Vereinbarung:


Der Punktwert für Zahnersatz und Zahnkronen wird für das Jahr 2022 um 3,45 % erhöht. Aus-


gangsbasis für die Vereinbarung des Punktwertes nach 5 57 Abs. 1 SGB V für das Jahr 2023
ist der Punktwert von 1,0043 Euro des Jahres 2022.


2. Es wird ein Punktwert für das Jahr 2023 in Höhe von 1,0389 Euro vereinbart.


3. Der Punktwert in Höhe von 1,0389 Euro ist bei allen Heil- und Kostenplänen anzusetzen, die
ab dem 01.01.2023 ausgestellt werden.


Köln, Berlin.DU 099


GKV-Spitzenverband
Alu


Kassenzahnäfztliche B desvereinigung


Alu.
Kassenzahnßrztliche,


!Bundesvereinigung


1.
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VDZI . Mohrenstraße 20/21 . 10117 Berlin 

An den 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
Abt. M-VL, Herrn Dirk Hollstein 
Postfach 12 06 06 
10596 Berlin 

per E-Mail an dirk.hollstein@g-ba.de 

Berlin, 07. Dezember 2022 

Wi/sba 
4-340

Ihr Schreiben vom 28. November 2022 

Stellungnahmerecht gem. § 56 Absatz 3 SGB V des VDZI 
hier: Änderung der Festzuschuss-Richtlinie: Anpassung der Beträge nach § 57 Absatz 

1 und Absatz 2 in den Abstaffelungen nach § 55 Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 sowie 
Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) zum  
1. Januar 2023 und Änderung der Beträge für zahntechnische Leistungen sowie
der Festzuschüsse bei Leistungen, bei denen die BEL-Nr. 002 3 neben den BEL-
Nrn. 005 1, 005 2 und 005 3 hinterlegt ist

Sehr geehrter Herr Hollstein, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 28. November 2022. 
Der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen hat zum Beschlussentwurf keine weiteren 
Anmerkungen. Soweit der vorliegende Beschlussentwurf unverändert zur Entscheidung 
kommt, verzichtet der VDZI auch auf eine ggfs. anberaumte Möglichkeit zur mündlichen 
Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 
VERBAND DEUTSCHER ZAHNTECHNIKER-INNUNGEN 

Dominik Kruchen Walter Winkler 

Präsident Generalsekretär 
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Stellungnahmerecht der Bundeszahnärztekammer gemäß § 91 Absatz 5 SGB V zu Richtlinien des 

Gemeinsamen Bundesausschusses 

Änderung der Festzuschuss-Richtlinie: Anpassung der Beträge nach § 57 Absatz 1 und Absatz 2 

in den Abstaffelungen nach § 55 Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 sowie Absatz 2 des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch (SGB V) zum 1. Januar 2023 und Änderung der Beträge für zahntechnische 

Leistungen sowie Festzuschüsse bei Leistungen, bei denen die BEL-Nr. 002 3 neben den EL-Nrn. 

005 1, 005 2 und 005 3 hinterlegt ist 

Sehr geehrter Herr Hollstein, 

vielen Dank für die durch den Unterausschuss Zahnärztliche Behandlung (UA ZÄ) übersendeten 

Unterlagen zu den geplanten Änderungen der Festzuschuss-Richtlinie. 

Die Bundeszahnärztekammer begrüßt die geplante Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 

durch den Gemeinsamen Bundesausschuss. 

Auf die Gelegenheit zur Abgabe einer ergänzenden mündlichen Stellungnahme wird verzichtet. 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A.

Dipl.-Math. Inna Dabisch, MPH 

Referentin Abt. Versorgung und Qualität 

Ihre Nachricht vom 

28. November 2022

Durchwahl 

- 142

Datum 

07. Dezember 2022

Bundeszahnärztekammer | Postfach 04 01 80 |10061 Berlin 

Gemeinsamer Bundesausschuss 

Gutenbergstraße 13 

10587 Berlin 

per E-Mail: dirk.hollstein@g-ba.de 
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